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ORGAN: GENERALVERSAMMLUNG

(HAUPTAUSSCHUSS 1)

THEMA: REDUZIERUNG UND TRANSPARENZ DER VERTEIDIGUNGSAUSGABEN

DIE GENERALVERSAMMLUNG,

hervorhebend, dass die internationale Gemeinscaf eine wesentlice Rolle bei der Entscär-

fung und Prävention von Konfikten und Konfiktpotenzialen inne hat,

in Anerkennung der Notwendigkeit, Abrüstung langfristig voranzutreiben, um dauerhaf den 

internationalen Frieden zu wahren, Konfiktpotenziale efektiv zu bekämpfen und präventiv 

handeln zu können,

erinnernd an Art. 2 Abs. 7 der UN-Charta, der besagt, dass innere Staatsangelegenheiten von 

Mitgliedsländern nict dem Einfuss der Vereinten Nationen unterliegen dürfen,

anerkennend, dass die Verteidigungspolitik eines jeden Landes von staatsspezifscen Umstän-

den, Voraussetzungen und Ereignissen geprägt ist und daher von der einer anderen Nation ab-

weicen kann,

betonend, dass daher die Souveränität keiner Nation missactet werden darf,

bemerkend, dass Transparenz der Verteidigungsausgaben zum allgemeinen Wohl der interna-

tionalen Stabilität beitragen kann,

feststellend, dass sowohl innen- als auc außenpolitisce Stabilität und Sicerheit, unter beson-

deren Voraussetzungen, militärisce Anwesenheit benötigt,

unter Kenntnisnahme, dass die internationale Gemeinscaf im Verbund der Vereinten Natio-

nen der wictigste Akteur im Bereic der Friedenskonsolidierung ist,

zu der Erkenntnis kommend, dass zwiscenstaatlice Kooperationen langfristig und nachalti-

gen Frieden herstellen und bewahren können,
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im Bewusstsein, dass einige Länder umfassendere Sicerheitsvorkehrungen benötigen als ande-

re,

nac Untersucung feststellend, dass im Falle von Investitionen und Neuinvestitionen in neue 

Wafensysteme, um die nachaltige Stabilisierung und Wahrung der Interessen der internatio-

nalen Gemeinscaf zu gewährleisten, die Vereinten Nationen mehr als eine Vermitlerrolle zu 

übernehmen haben, diese Fälle aber höcst sensibel zu betracten sind,

 1. kommt zu der Überzeugung, bekräfigt durc den Art. 52 Abs. 1 der Charta der 

Vereinten Nationen, dass es zunäcst die Verantwortung betrofener Staaten sein 

sollte, zwiscenstaatlices und innerstaatlices Konfiktpotential zu entscärfen, 

sowie der Entstehung oder Ausweitung neuer Konfikte vorzubeugen;

 2. verurteilt entscieden die Aufrüstung mit neuen sowie bestehenden 

Wafensystemen, welce Konfiktpotential zwiscenstaatlicer oder 

internationaler Natur scaf oder bereits bestehende Konfikte antreibt;

 3. bekräfigt, geleitet durc Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, dass die 

Position der internationalen Gemeinscaf in keinem Fall die Souveränität 

einzelner Staaten beeinträctigen darf, wenn kein Fall von Gefährdung oder 

Scädigung der internationalen Sicerheit vorliegt;

 4. verweist auf die Tatsace, dass Entwiclungsländer Unterstützung durc 

Umverteilung von Rüstungshilfen von außen benötigen, um durc den Aufau 

ihrer Wirtscaf und innerer Sicerheit stabile Verhältnisse zu scafen, da 

instabile Verhältnisse Grund für internationale Konfikte und globalen 

Terrorismus sind, oder zumindest eine bedeutende Rolle spielen;

 5. erinnert an den Vorsatz der Einhaltung der Milleniumsentwiclungsziele und 

fordert im Zuge dessen die internationale Gemeinscaf auf, langfristig 

Rüstungsausgaben und Neuinvestitionen zu senken;

 6. fordert, um langfristigen und nachaltigen Fortscrit bei der Reduzierung von 

Rüstungsausgaben und –neuinvestitionen zu erreicen, alle Staaten auf,
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(a) Rüstungsausgaben langfristig, im eigenen Interesse und mit dem 

Hintergrund der Wahrung nationaler und internationaler Sicerheit, der 

Notwendigkeit der Situation anzupassen, stets mit dem langfristigen 

Ziel, Konfiktpotential zu entscärfen und damit nachaltig eine 

Reduzierung von Ausgaben und Neuinvestitionen zu erreicen;

(b) aktive Bemühungen um Absclüsse zwiscenstaatlicer Verträge, im 

Interesse der Wahrung der nationalen und internationalen Sicerheit, 

anzustellen, um Konfiktpotential langfristig zu entscärfen;

 7. entscließt sic, eine der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

unterstellte Kommission („Kommission für Reduzierung und Transparenz von 

Verteidigungsausgaben“) einzuricten,

(a) deren Mitglieder auf Vorsclag des Generalsekretärs von der 

Generalversammlung gewählt werden;

(b) deren Mitglieder regierungsunabhängige Experten für internationale 

Sicerheitspolitik sein sollen;

(c) deren Mitglieder für einen Zeitraum von 2 Jahren gewählt werden;

(d) welce sic mit der Beobactung und Überprüfung von 

Verteidigungsausgaben bescäfigt;

 8. drängt alle Staaten dazu, der „Kommission für Reduzierung und Transparenz von 

Verteidigungsausgaben“ jährlic Berict über ihre Verteidigungsausgaben zu 

erstaten und ermutigt die Mitglieder der Vereinten Nationen diesen im Interesse 

des internationalen Vertrauens so detailliert wie möglic zu verfassen, wobei zu 

beacten ist, dass

(a) sollte dieser Berict die nationale oder internationale Sicerheit 

unmitelbar gefährden, der Kommission gegenüber Nacweis über die 

Umstände der Gefährdung zu erbringen und der Berict 

dementsprecend anzupassen ist;

(b) die Bericte von der Kommission auf außergewöhnlice Entwiclungen 

zu überprüfen sind;

(c) die Daten von der Kommission streng vertraulic zu behandeln und nur 

im Falle einer potenziellen Bedrohung der internationalen Sicerheit 

oder einem ungerectfertigten Verstoß gegen die internationalen 

Abrüstungsbemühungen dem Sicerheitsrat zuzuleiten sind;
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(d) Bericte durc die Vereinten Nationen der Weltbevölkerung zugängig 

gemact werden, solange die jeweiligen Länder dies nict untersagen;

 9. verweist die internationale Gemeinscaf auf die nict wünscenswerte 

Entwiclung von und die Investition in neue Wafensysteme, sowie eine 

Ausweitung des nuklearen Arsenals einzelner Staaten;

 10. legt dringend nahe, sic dieser Einzelfälle verstärkt anzunehmen und im Interesse 

der internationalen Sicerheit Gefahren zu entscärfen und möglicen Gefahren 

vorzubeugen;

 11. bescließt sic weiter mit dem Sacverhalt zu befassen.

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116


